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Af fgemeine Einkaufsbedingungen - Stand 12l2OO9
S 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Einkaulsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
unseren Einkaulsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugest;mmt.
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenninis entgegen-
stehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des
Lieferanten die Lieferung des Lieteranten vorbehaltlos annehmen.
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für zukünftige Lielerungen,
Leistungen oder Angebote an uns, selbst wenn diese Bedingungen nicht nochmals
gesondert vereinbart werden.

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vedrag schriftlich niedezulegen.

3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gem. S 310 Abs.4
BGB,

S2 Angeböt-Angebotsunterlagen

1. Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von zwei Wochen
anzunehmen.

2. Wir sind berechi'gt, im Rahmen der Zumutbarkeit Anderungen des Liefergegenstandes
in Konstruktion und Ausführung zu verlangen.
Auswirküngen hinsichtlich der N.4ehr- und Minderkosten sowie der Liefertermjne sind
angemessen einvernehmlich zu regeln.

3. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere
ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind
ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu veruenden, nach
Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaulgefordert zurückzugeben. Dritten
gegenüber sind sie geheim zu halten; insoweit gilt ergänzend die Regelung gem.
S 10 dieser Bedingunqen.

S 3 Preise - Zahlungsbedingungen
'1. DerinderBestellungausgewiesenePreisislbjndend.l\y'angelsabweichenderschrift-

licher Vereinbarung sch{ieRt der Preis Lielerung und Transpod an die im Vertrag
genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der
Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten, ebenso wie sämtliche
Bedienungsanleitungen und sonstigen Dokumentationen.

3. Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese - entsprechend den Vorgaben in
unserer Bestellung - die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen jst der Lieferant
verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.

4. Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt
und die Vergütung Jür die - nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte - Verpackung
nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu
berechnen.

5. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis
innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab ordnungsgemäßer Lieferung und
Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt.

6. Aufrechnungs- und Zurückzahlungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.

S4 Lieterzeit - Gefahrübergang

1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefedermin oder Liefedrist ) ist
bindend.

2. Der Lieferant ist verpllichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn
Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die
vereinbarte Lie{erzeit nicht einqehal'ien werden kann.

3. Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des
Vertrages bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ablaut des Tages in Verzug, ohne
dass es hierfür einer lvlahnung unsererseits bedarf.

4. Eine Lieferung gilt erst dann als erfüllt, wenn daneben auch die Dokumentation vorliegt
und sonstige Verpflichtungen des Lieferanten erfüllt sind.

5. lm Falle des Lieferuerzugs sind wir berechtigt, pauschalieften Veu ugsschaden in Höhe
von 1 o/o des Lieterueds pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als
10 %; weilergehende gesetzliche Ansprüche {Rücktritt und Schadensersatz statt der
Leistung) bleiben vorbehalten. Dem Lieferanten steht das Recht zu, uns nachzuwei-
sen, dass in Folge des Verzugs gar kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden
entstanden ist.

6. Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn
uns die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsod übergeben wird.

S 5 Leistungsnachweise und Abnahme

Etwaige vertraglich festgelegte Leistungsnachweise und die Abnahme sind lür uns
kostenfrei vorzunehmen und von beiden Parteien schriftlich zu protokollieren.

S 6 Mängelunte6uchung - Mängelhaftung

1. Eine Wareneinqanqskontrolle findet durch uns nur im Hinblick auf äußerlich
erkennbare ffransport-)Schäden und von außen erkennbare Abweichungen in ldentilät
und l\4enge statt. Solche lvlängel werden wir unverzüglich nach Ablieferung rügen. lm
Weiteren rügen wir lvlängel unverzüglich, wenn diese nach den Gegebenheiten des
ordnungsmäßigen Geschäftsablaufs festgestellt werden.

2. Der Lieferant gewährleistet, dass seine Lieferungen/Leistungen die geforderten
Eigenschaften und die vertraglich vereinbade Beschaffenheit aufweisen, für die
vedraglich vorausgesetzte VeMendung geeignet sind, in ihrem Wen und ihrer
Tauglichkeit nicht beeinträchtigt sind und den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie den akiuellen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften entsprechen.

3. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir
berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl lvlangelbeseitigung oder Lieferung
einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf
Schadensersatz statt der Leistung, bleibt ausdrücklich vorbehalten.

4. Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieleranten die l\ilangelbeseitigung selbst
vorzunehmen, wenn Gefahr im Vezug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht.
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5. Die Verjährungsfrist beträgt 36 lvlonate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

6. N/lit dem Zugang unserer schriftlichen L4ängelanzeige beim Lieferanten ist die
Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt. Bei Ersatzljeferunq und
Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleistungsfrist lür ersetzte und nachgebesserte
Teile erneut.

7. Für Dienstleistungen wie I/ontage, Wartung etc. gelten sinngemäß die vorstehenden
Bestjmmungen.

S 7 Produkthaftung - Freistellung - Haftpflichtversicherungsschutz
1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantworilich jst, ist er verpflichtet,

uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern lreizustellen,
als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im
Außenverhältnis selbst haftet.

2. Der Lieferant verpflichtet sich, eine produkthaftpflichtversicherung mit einer
ausreichenden Deckungssumme während der Dauer dieses Vertrages, das heißt bis
zum jeweiligen Ablauf der lvlängelverjährung zu unterhalten; stehen uns
weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.

Der Lieferant wird uns auf Verlangen jedeueit eine Kopie der Haftp{lichtpolice
zusenden.

S I Schutzrechte

1. Der Lieferant garantjert, dass im Zusammenhang sowie durch die Lieferung mit seiner
Lieferung keine Rechte Dritter in Ländern der europäischen Union, Nordamerika oder
anderen Ländern, in denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt. verletzt
werden.

2. Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen
freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne Zustimmung des
Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich
abzuschließen. Der Freistellungsanspruch ist unabhängig von ejnem Verschulden des
Lieferanten.

3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich au{ alle Aufwendungen, die uns
aus, oder im Zusammenhang mit der lnanspruchnahme durch einen Drillen
notwendigemeise eruachsen.

4. Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche ist 10 Jahre, beginnend mit dem Abschluss
des jeweiligen Vedrages.

S9 Eigentumsvorbehalt-Beistellung-Werkzeuge
'1. SofernwirTeilebeimLieferantenbeistellen,behaltenwirunshierandasEigentumvon

Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns
vorgenommen. Wird unsere Vorbehallsware mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet, so eruerben wir das lvliteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zzgl. l\y'ehmertsteue4 zu den
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

2. WirddievonunsbeigestellteSachemitanderen,unsnichtgehörendenGegenständen
untrennbar vermischt, so eruerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zzgl. lvlehruertsteue4 zu den
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunld der Vermischung. Edolgt die
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieleranten als Hauptsache anzusehen
ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig l\,4iteigentum überträgt;
der Lieferant veruahrt das Alleineigentum oder das l,4iteigentum für uns.

3. An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die
Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren
einzusetzen. Der Lieferant is'i verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum
Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wassetr und Diebstahlschäden zu
versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungs-
ansprüche aus dieser Versicherung ab, wir nehmen die Abtretunq hiermit an. Der
Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wanungs- und
lnspektionsarbeiten sowie alle lnstandhaltungs- und lnstandsetzungsarbeiten auf
eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort
anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche
unberühd.

S 10 Geheimhaltung

1. Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen,
Berechnungen und sonstigen Unterlagen und lnformationen strikt geheim zu halten.
Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Dle
Geheimhaltungspflicht gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie ertischt, wenn
und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und
sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.

2. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant in Werbematerial,
Broschüren, etc. nicht auf die Geschättsbeziehung hinweisen und lür uns gefertigte
Liefergegenstände nicht ausstellen.

3. Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem S 1O verpflichten.

S 11 Ersatzteile

1. Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns gelieterten Produkten für einen
Zeitraum von mindestens 1 0 Jahren nach der Lieferung vorzuhalten.

2. Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen tür die an uns
gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies unveuüglich nach der Entscheidung
über die Einstellung mitteilen. Diese Entscheidung muss - vorbehaltlich des Absatzes
'1 - mindestens sechs N4onate vor der Einstellung der Produktion lieqen.

5 12 Gerichtsstand - Erfüllungsort - Anwendbares Recht
'1. Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand: wir sind

jedoch berechtigt, den Lieteranten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

2. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.

3. Die zwischen uns und dem Lieleranten geschlossenen Verträge unterliegen dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des übereinkommens über den
internationalen Warenkauf .


